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Ergebnisprotokoll Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss 

05.10.2020, Nr. VWA 2020/08 

 

 
öffentlich 

 

1. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Sponsoring 

 

1.1. Annahme und Vermittlung von Spenden 
Vorlage: 2020/246 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Der Annahme und der Vermittlung der in der Anlage aufgeführten Spenden wird zuge-
stimmt. 

 

 

 

2. Antrag der SPD Fraktion vom 17.08.2020 
- Kassenprüfung RFK 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 9  Nein 1  Enthaltung 2   

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

 

3. Corona-Maßnahmen: Konzept für Außengastronomie im Winter 
Vorlage: 2020/244 

 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 13  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 

1. Es wird maximal die Hälfte der (erweiterten) Sommer-Nutzungsfläche zugelassen. 
Berücksichtigt werden dabei die räumlichen Gegebenheiten, wie verkehrliche Belange, 
Rettungsgassen, Feuerwehraufstellflächen oder das Maß der bisherigen Bewirtschaf-
tungsflächen. 
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2. Ein zusätzlicher Wetterschutz für die Gäste wird zugelassen, beispielsweise als Seiten-
wände (Seitenbehang) an den bestehenden Sonnenschirmen oder als mobile Wind-
schutzelemente mit einer Höhe bis zu 1,60 m.  

5. Auf die Sondernutzungsgebühr wird auch für die Wintersaison (November 2020 bis 
einschließlich Februar 2021) verzichtet 

 

 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 13  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

3. Soweit Sonnenschirme mit Windschutz aufgrund der örtlichen Situation ungeeignet 
sind, können auch hochwertige Pavillons zugelassen werden. Dabei sind maximal bis 
zu drei Pavillons in Kombination möglich, ebenso dürfen auch bei den Pavillons nur an 
bis zu drei Seiten Wetterschutzbehänge oder Windschutzelemente angebracht werden. 

 

 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 9  Nein 4  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

4. Gasbetriebene Freiluftheizungen in jeglicher Form wie Heizpilze etc. bleiben verboten. 
Infrarotheizstrahler können mit Ökostrom betrieben werden. Sehr zielgenaue für den 
Außenbereich zugelassene Wärmequellen, wie Heizdecken und beheizte Möbel kön-
nen ebenfalls eingesetzt werden.  

 

 

4. Bekanntgaben, Verschiedenes 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

07.10.2020 

 

gez. Ulrike Engele 

Schriftführung 
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